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• Pusterwald setzt auf Familienfreundlichkeit! 
 

Unsere Gemeinde Pusterwald macht sich auf den Weg, um die Zertifizierung zur "familienfreundlichen 

Gemeinde" und "UNICEF Kinderfreundlichen Gemeinde" zu erlangen. Diese Initiative des Bundesministe-

riums wird von der Familie und Beruf GmbH und durch das Lebensressort des Landes Steiermark von LRin 

Simone Schmiedtbauer unterstützt und ist damit für unsere Gemeinde kostenlos. Auf unserem Weg zur Zer-

tifizierung werden wir durch die Landentwicklung Steiermark kompetent begleitet. 

 

Die wichtigsten Infos auf einen Blick: 

 

Der Zertifizierungsprozess ist in fünf Phasen gegliedert: 

1. IST-Stand-Analyse: Erhebung der unterschiedlichen Angebote  

2. Befragung der Bevölkerung 

3. Begutachtung und Bewertung der Umfrageergebnisse 

4. Erstellung eines Maßnahmenplanes 

5. Umsetzung der Maßnahmen 

6. Zertifizierung zur "familienfreundlichen Gemeinde" und "UNICEF Kinderfreundlichen Gemeinde" 

Pusterwald. 

 

Status quo 

Am 14. März 2024 findet in Pusterwald bereits ein erster Workshop statt. In diesem Rahmen haben wir un-

sere bestehenden Angebote und Maßnahmen erhoben. Davon gibt es bereits zahlreiche! Nun möchten wir 

die Ideen und Vorstellungen der Bevölkerung in den Zertifizierungsprozess einfließen lassen! 

 

Ihre/Deine Meinung ist gefragt! 

Um unsere Gemeinde in Zukunft noch familien- und kinderfreundlicher zu gestalten, benötigen wir Ih-

re/Deine Hilfe und laden Sie/Dich herzlich zum Mitmachen ein! 

Im Rahmen eines Fragebogens möchten wir Ihre/Deine Zufriedenheit, Wünsche und Ideen erfahren. Wir 

freuen uns auf rege Beteiligung. Nur so können wir das Angebot in unserer Gemeinde noch weiter verbes-

sern! Die Befragung läuft bis zum 5.4.2024 

 

 

Hier geht´s zum Fragebogen: 

Einfach den beigefügten QR-Code mit dem Handy scannen und Frag-

bogen online ausfüllen! Es öffnet sich automatisch ein Link, der direkt 

zu den Fragen führt.  

Zudem gibt es die Möglichkeit, an einer Online-Version des Fragebo-

gens auf unserer Website www.pusterwald.at  teilzunehmen. 

 

Der Fragebogen liegt auch in ausgedruckter Form bei bzw. auch in un-

serem Gemeindeamt auf und kann von jedem abgeholt wie auch ausge-

füllt werden. Der ausgedruckte Fragebogen kann auch in der Gemeinde 

abgegeben oder in den Briefkasten beim Gemeindeamt eingeworfen 

werden!  

 

 

http://www.pusterwald.at/
mailto:gemeinde@pusterwald.at
https://www.familieundberuf.at/zertifizierungen/zertifizierung-familienfreundlichegemeinde
https://www.familieundberuf.at/zertifizierungen/zertifizierung-familienfreundlichegemeinde
http://www.pusterwald.at/
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Ausblick: Gemeinsam zur größten Familien- & kinderfreundlichen Region Österreichs! 

Nach positiver Absolvierung des Zertifizierungsprozesses der Gemeinde, gehen wir als starke Region 

Murau Murtal in die Zertifizierung zur größten familien- & kinderfreundlichen Region Österreichs! 

 

Es ist eine große Ehre für die Steiermark und unsere Region Murau Murtal, dass wir den Zuschlag für dieses 

vorbildliche Pilotprojekt zur kontinuierlichen Verbesserung der Lebensqualität für alle Lebensphasen erhal-

ten haben. 

Die Strahlkraft unseres Zusammenhaltes im Bestreben der Entwicklung unserer Region wird weit über die 

steirischen Landesgrenzen hinauswirken und unseren Standort stärken.  

 

Gemeinsam für unsere Region Murau Murtal! 

 

 

• Rauschbrandimpfung 2024  
 

Eine Weide gilt dann als rauschbrandgefährlich, wenn sich dort ein echter Fall von Rauschbrand (Fallrind 

mit pathoanatomischen Zeichen für Rauschbrand und nachgewiesener Clostridium chauvoei Infektion) seit 

1. Jänner 2008 ereignete. Bei Verseuchung einer Hausweide gelten sämtliche Hausweiden des Tierbesitzers 

/ der Tierbesitzerin als rauschbrandgefährlich. Zur Wahrung eines Beihilfenanspruchs aus Mitteln der Tier-

seuchenkasse im Falle von Tierverlusten durch Rauschbrand oder Pararauschbrand, müssen Rinder im Alter 

von über 3 Monaten, die auf rauschbrandgefährliche Weiden aufgetrieben werden, gegen Rauschbrand ge-

impft sein. Auf Wunsch der Tierbesitzer können auch Rinder, welche auf nicht rauschbrandgefährliche 

Weideplätze aufgetrieben werden, oder im Stall verbleiben, der Schutzimpfung unterzogen werden. 

 

Die Rauschbrandschutzimpfungen können durch die von den jeweiligen Tierbesitzerinnen und Tierbesitzern 

damit beauftragten Tierärztinnen und Tierärzte durchgeführt werden. Im Sinne des § 12 Abs. 2 Tierseu-

chengesetz haben die Tierärztinnen und Tierärzte der Bezirksverwaltungsbehörde bis spätestens 20. März 

2024 die Betriebe und die von den jeweiligen Betrieben gemeldete Anzahl an zu impfenden Rindern sowie 

die Gesamtmenge des für die diesjährige Impfaktion benötigten Rauschbrandimpfstoffes mittels des Form-

blattes, welches von der Homepage der Gemeinde Pusterwald www.pusterwald.at – Bürgerservice – Diver-

se Informationen – Rauschbrand Impfbescheinigung 2024 heruntergeladen werden kann, bekannt  zu geben.  

 

Bitte die Rauschbrandimpfung beim jeweiligen Tierarzt bis spät. 20.3.2024 anmelden. 

 

 

• Hundehaltung 
 

Wir ersuchen alle Hundebesitzer ihre Hunde nicht frei laufen zu lassen und appellieren speziell im Dorfbe-

reich, dass jegliche Verschmutzung durch den Hund vom Hundebesitzer unaufgefordert und selbststän-

dig zu beseitigen ist.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Euer Bürgermeister 

 

 

 

 

Fritz Strahlhofer 
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